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Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall  

(1) Art. 22 Abs. (1) DSGVO gilt mit der Maßgabe, dass Ausnahmen gem. Art. 22 Abs. (2) bis (4) 

und nach anderen Gesetzen ausgeschlossen sind. Dies gilt insbesondere auch, soweit solche 

Entscheidungen auf dem Einsatz von künstlicher Intelligenz beruht. 

(2) Der Einsatz künstlicher Intelligenz im Rahmen der Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten ist im 

Übrigen unzulässig, soweit er nicht ausdrücklich durch eine KBV oder durch Einzel-BV erlaubt wird. 

 

 

 


